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Amtliches.
Mstermg der LmdstümMichügen der

Sôrgangs 1899.
Arn Dienstag , den 24. April,

Mittwoch , den 25. April und
Donnerstag , den 26. April d. Is.

findet im „Gasthaus zur Post" in Marienberg für die
vorstehend genannten Wehrpflichtigen Musterung statt.

Dienstag , den 24. April d. Is . vormittags
8 Uhr für die Gestellungspflichtigen aus den Gemein¬
den:

Ailertchen, Alpenrod, Altstadt, Astert, Ahelgift,
Bach, Dellingen, Berod, Borod, Bölsberg, Bretthausen,
Büdingen, Dreifelden, Dreisbach, Eichenstruth, Enspel,
Erbach, Fehl-Ritzhausen, Gehlert, Giesenhausen, Groß-
seifen, Hachenburg, Hahn, Hardt, Heimborn, Heuzert,
Hinterkirchen und Hintermühlen.

Mittwoch , den 25. April d. Is . vormittag»
8 Uhr für die Gestellungspflichtigen aus den Gemein¬
den:

Höchstenbach, Höhn-Urdorf, Hölzenhausen, Hof,
Kackenberg, Kirburg, Korb, Kroppach, Kundert, Lan-
gendachb. K., Langenbachb. M , Langenhahn, Lautzen-
brücken, Liebenscheid, Limbach, Linden, Lochum, Löhn-
feld, Luckenbach, Marienberg, Marzhausen, Merkelboch,
Mittelhattert, Mörlen, Mudenbach, Mündersbach,
Müschenbach, Neunkhausen, Niederhattert, Niedermörr-
bach, Nister und Norken.

Donnerstag , den 26. April d. Is . vormittags
8 Uhr für die Gestellungspflichtigen aus den Gemein¬
den:

Oberhattert, Obermörsbach, Oellingen, Pfuhl,
Püschen. Roßbach, Rotzenhahn, Schmidthahn, Schön-
derg, Stangenrod, Stein-Neukirch, Stein-Wingert, Steine-
doch, Stockhoustn-Illfurth , Stockum, Streithausen,
Todtenberg, Unnau, Wahlrod, Weißenberg, Welkenbach,
Wied, Millingen Winkelbach und Zinhain.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, die in De-
tracht kommenden Mannschaften ihrer Gemeinden zum
Erscheinen in dem Termin vorzuladen und dafür zu
sorgen, daß alle anwesend sind.

Mit Rücksicht daraus, daß die Anwesenheit der
Herren Bürgermeister in ihren Gemeinden jetzt dringend
notwendig ist, ist das persönliche Erscheinen der Herren
nicht unbedingt erforderlich, jedoch ist dafür Sorge zu
tragen, daß der Bürgermeister im Falle des Ausblei-
bens Stellvertreters im Musterungslokal anwesend ist.

Marienberg, den 16. April >917.
Der Zivilvorsitzende der Ersatzkommission.

_Thon ._
Tgb Nr . K. A. , 915.

Marienberg, den 13. April 1917
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Aufnahme von Stadtkindern in ländlichen
Familien.

Die Meldungen für die Aufnahme von Stadtkindern
auf dem Lande gehen bedauerlicher Weise nur sehr
spärlich ein- Wie in meiner Bekanntmachung vom 20.
Dtärz ^ Kreisblatt Nr. 26 — hervorgehoben, sollen
«k bevorstehendenFrühjahr Hunderttausende, wenn
Möglich Millionen solcher Kinder auf dem Laude unter-
gebracht und ihnen eine ausreichendere und kräftigere
Ernährung gewährt werden.

Ich zweifle nicht an der Opferwilligkeit unserer Land,
uvölkerung; anscheinrnd fehlt es «der in einer Reihe
bvn Gemeinden an der nötigen Werbearbeit. Ich habe die
derren Pfarrer um ihr, Mitwirkung gebeten, auch die
Vorsitzenden der Ortsgruppen des Vaterländischen Frauen-
Arein, sind ersucht, die Herren Bürgermeister bei ihrer
Werbetätigkeit zu unterstützen.

In der Sitzung der Wirtschaftsausschüsse am heu-
"8«n Tage habe ich nochmals ausdrücklich und dringend
°uf di, Notwendigkeit der Aufnahme einer recht großen
Anzahl solcher Kinder in unserem Kreise aufmerksam
gemacht.
. Don der Bereitwilligkeit zur Aufnahme eines Kin-
"Es hat sich vielleicht, wie ich annrhmrn möchte, mancher
""halten lassen, weil er glaubte das Kind mit der ihm
öugemessenen Menge an Lebensmitteln durchschleppen zu
Bussen. Das ist nicht der Fall.

Der Herr Staatskommissar für die Dolksernähr-
hat bestimmt, daß Landwirten, die nachweislich

Minder aus der Stadt zur Verpflegung ausgenommen
auch die zu deren Ernährung erforderlichen

Mengen an Lebensmittel in gleicher Höhe- zu belassen
inen, wie für Angehörige ihrer Wirtschaft.
^ Den Herren Bürgermeistern möchte ich daher dir
Werbearbeit für die Aufnahme der Kinder und die be¬

schleunigte Meldung hierher nochmals dringend an»
Herz legen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Thon.

Marienberg, den 17. April 1917.
Di« Wochenmenge des auf die Reichsfleischkarte

abzugebenden Fleisches oder Fleischwaren ist bis auf
Weiteres auf 50 Gramm für Erwachsene und 25
Gramm für Kinder festgesetzt.

Jur Vermeidung von Mißverständnissen mache ich
nochmal» daraus aufmerksam, daß neben der Reichs-
fleischkarte noch die Kreisfle'schkart« ausgegeben wird,
auf welche 250 Gramm Fleisch für Erwachsene und
125 Gramm für Kinder zu verabfolgen sind.

Der Vorsitzende der KreisausschusseS.
Thon.

Marienberg, den 15. April 1917.
Betreffend : Reichsreisebrotmarken.

Die Kreisoerordnung über Reisedrotmarken vom
26. März 1917 — Kreisblatt Nr . 26 — wird wie
folgt ergänzt.

1. Auf Reichsreisebrotmarken darf vom 16. April
ab nicht mehr als 200 gr . Gebäck täglich verabfolgt
werden.

2. Die Lauffrist für dir Reichsreisebrotmarken
alten Musters wird bis zum 15. Mai verlängert.

Der Kreisausschuß.
Die Herren Bürgermeister ersuche ich, Vorstehendes

ortsüblich bekannt zu geben und die Däcker und Gast-
wirte besonders daraus aufmerksam zu machen.

Für jeden Tag der Reis« dürfen vom Bürger-
meisteramt nach Ziffer 1 nicht mehr als 4 Reichsreise¬
brotmarken, die je einen auf 40 gr . und einen solchen
auf 10 gr . Gebäck lautenden Abschnitt enthalten, aus-
gehändigt werden.

Der Vorsitzende deS Kreisausschusses.
Tgb. Nr. K. A. 3027.

Marienberg, den 14. April 1917.
Bekanntmachung

betr : Butterhöchstpreise.
Der Kreisausschuß hat die Höchstpreise für Butter

für den Oberwesterwaldkreis wie folgt festgesetzt:
1. Beim Verkauf vom Erzeuger an die Butter-

auskäufer oder die Gemeindrsammelstelle 2,70 Mk.
für das Pfund

2- Beim Verkauf an den Verbraucher 3,00 Mk.
3. Bei frachtfreiem Weiterversand vom Aufkäufer

oder von der Lemeindesammelstelle an die Kreissam- '
melstelle 2,90 Mk. das Pfund - Im Falle 2 hat die
Gemeindrsammelstelle(solche sind überall da eingerich-
tet, wo Aufkäufer nicht bestimmt sind) 10 Pfg . für
das Pfd . an den Kreis abzugeben.

Diese Höchstpreise treten mit dem Tage der Be¬
kanntmachung in Kraft.

Der KreiSausschuß des Oberwefterwaldkreises.
Tgb. Nr. K. A. 3908.

Marienberg, den 14. April 1S17.
Milchhöchstpreis«.

Der Kreisaurschuß hat den Höchstpreis für
Milch im Oberwesterwaldkreifewie folgt anderweit
festgesetzt:

1. Für ein Liter Vollmilch bei Abgabe an den
Verbraucher 28 Pfg.

2. Für ein Liter Magermilch bei Abgabe an den
Verbraucher 14 Pfg.

3. Für ein Liter Buttermilch bei Abgabe an den
Verbraucher 10 Pfg.

Diese Preise treten mit dem Tage der Veröffent¬
lichung in Kraft und es verliert damit die Preisfest¬
setzung vom 25- September 1916 - 30. Oktober
1916 - Kreisblatt Nr. 77 - 87 ihre Gültigkeit.

Der Kreisausschuß des Oberwefterwaldkreises.
Zu meiner Kenntnis sind Fälle gebracht worden,

in denen Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe oder
deren Arbeiter deswegen anderweit mit Kartoffeln ver¬
sorgt werden mußten, weil der Betrirbsinhaber im
vergangenen Jahre den Anbau von Herbstkartoffeln
ohne zwingenden Grund unter das im Frieden üblich«
Maß eingeschränkt hatte. Landwirte, welche ihrerseits
Kartoffeln in angemessenem Umfange angebaut hatten,
haben solche auf Grund behördlicher Anordnung für
die anderen Betriebe liefern müssen, während di« In-
Haber dieser Betriebe andere Erzeugnisse zu höherem
Preise verwerten konnten. Hierüber ist mit Recht von
Seiten der Betroffenen lebhafte Klage erhoben worden,

welche dringend der Abstellung bedarf. Detriebsinha-
bern, welche in der Lage find, Kartoffeln für sich und
ihre Wirtschaftsangehörigenim erforderlichen Umfange
anzubauen, kann ein Anspruch auf öffentlich« Versorgung
mit diesem Nahrungsmittel nicht zuerkannt werden.
Sollteu sich für den Rest des Wirtfchaftsjarhres derar¬
tige Anordnnngen zur Erhaltung der Wirtschaftsange¬
hörigen nicht umgehen lassen, ermächtige die beteiligten
Kommunalaerbände, von dem Empfänger einen Preis
zu erheben, der di« im Bezirk geltenden Höchstpreis
bis zu 3 Mark für den Zentner übersteigt. Der Geld-
btrag kann zur Belohnung solcher Kartoffelerzuger in¬
nerhalb des Kommunalverbandes, welche sich bei der
Kartoffellieferung besonders hervorgetan haben, oder
zur Förderung des Kartoffelanbaues insbesondere der
Saatgutbeschaffung verwandt werden. Für die Zukunft
werden Betrirbsinhaber , welche in der Lag« find, für
sich undihre Wirtschastsangehörigen Kartoffeln anzubau¬
en, von vornherein darauf hinzuweisen sein, daß sie
von der öffentlichen Kartoffeloers orgung ausgeschlossen
werden.

Um gefällige Bekanntgabe an die Kommunalver¬
bände darf ich ergebenst ersuchen.

Berlin W - 3,den 3. März 1917.
Mohrenstraße 11/12.

- Der Präsident des Kriegsernährungsamts
von vatocki

Marienberg, den 10. April 1917.
Die Herren Bürgermeister werden ersucht, vorsteh¬

enden Erlaß zur allgemeinen Kenntnis zu bringen
und für die Folge streng danach zu verfahren.

Der Vorsitzende des KreisausschusseS.

Bekanntmachung.
Die Reichsstelle für Gemüse und Obst (Derwal-

tungsadteilung) hat für den Regierungsbezirk Wies-
baden folgende Richtpreis, für Frühgemüse (§ 5 der
Normaloerträge der Rrichsstelle für Gemüse und Obst¬
festgesetzt. Diese Richtpreise haben also Gültigkeit, bis
die zuständigen Preiskommissionen für ihre Wirtschasts-
gebiete anderweitige Preise beschlossen und diese die
Genehmigung der Reichsstelle gefunden hoben. Die
Pretskommifsion wird dies« Beschlüsse erst fassen, wenn
sich der vermutliche Ausfall der Ernte einigermaßen
übersehen läßt. Sei Feststellung der Richtpreise ist von
einer normalen Ernte ausgegangen. Bei besonder»
ungünstigem Ausfall der Ernte kam mit einer Erhöhung
dieser Preise durch die Preiskommission und mit Ge-
nehmigung der erhöhten Preise durch di» Reichsstelle
gerechnet werden.

Bezirksstelle für Gemüse und Obst für den
Regierungsb ezirk Wiesbaden.

Der Vorsitzende
Droegr

Geheimer Regierungsrat.

Richtpreise für Frühgemüse:
Spargel, unsortiert 50 Pfg ., sortiert 1,70, sortiert

2 «nd 3 50, Suppenspargel20, Rhabarber 10 Erbsen
1. bis 20. Juni 34 Pfg . 2. vom 21. Juni ab im
Durchschnitt 29. Bohnen : Grüne (Stangen- Busch.)
bohnen 28 Pfg -, Wachs- und Perlbohnen 34, Puff-
(Sau-) Bohnen 20. Möhren und längliche Karotten:
bis 30- Juni 18 Pfg,  bis 15. Juli 15, bis 31. Juli
12, bis 15. August 8, bis 31. August8, bis 15. Sep-
tember 7, bis 30. September 7, Mairüben7, Karotten
(runde kleine) bis 30. Juni 22, bis 15- Juli 20, bis
31. Juli 18, bis 15. August 16, bis 31. August 14,
ab 1. September 12. Kohlrabi: bis 30. Juni 18 Pfg.
31. Juli 15, ab 1. August 12. Frühweißkohl: bis
15. Juli 12 Pfg -, bis 31. Juli 10, bis 1b. August 18,
bis 31. August 6, bis 19- September 4.

Reichsstelle für Gemüse und Obst.
Vernmltungsabteilung.

Bekanntmachung.
Am Dienstag, den 17. April 1917

nachmittags 3 Uhr
findet im Sitzungssaal de» Kommunallandtags im Lan>
deshause in Wiesbaden «ine Versammlung statt, in wel-
cher durch Vertreter des Königlich Preußischen Landes,
amts für Gemüse und Obst die Organisation der Be.
müse- und Obstversorgung sowie die Zwecke und Vor-
teile der Anbau- und Lieferungsverträge klargestellt
werden sollen.

Bei der überaus großen Wichtigkeit der zu be-
handelnden Fragen für die Dolksernährung der bevor-
stehenden Wirtschaftsjahres wende ich mich an alle Ge¬
müse- und Obstzüchter des Regierungsbezirks, mit der



Bitte, um möglichst zahlreiche Teilnahme an der Ver¬
sammlunĝ Die gleiche Bitte richte ich hiermit auch
an die Gemüse- und Obst-Groß- und Kleinhändler des
Bezirks.

Wiesbaden, den 11. April 1917.
' Der Regierungspräsident,

v. Meister. »

Marienberg, den 6. April 1917.
Der Schöffe Heinrich Pfeiffer wird hiermit zum

Bürgermeisterstelloertreter der Gemeinde Niedermörs-
bach ernannt.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Thon.

Tgb. Nr. S. v . 375.
Marienberg, den 12. April 1917.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
In den nächsten Tagen lasse ich Ihnen die Hebe¬

rollen über die von den Unternehmern land- und forst¬
wirtschaftlicher Betriebe an die Hessen-Nassauische Be¬
rufsgenossenschaft für das Jahr 1916 zu zahlenden
Beiträge nebst Begleitschreiben mit Uebersicht über die
Verteilung der Umlagebeiträge zugehen und beauftrage
Sie, diese in der Zeit vom 20. April bis einschließlich
4. Mai zur Einsicht der Beteiligten auszulegen.

Der Beginn der Auslegung ist auf ortsübliche
Weife bekannt zu machen und, daß dies geschehen,
durch Vollzug der vorgedruckten Bescheinigungauf der
letzten Seite der Heberolle zu bestätigen.

Die von den einzelnen Unternehmernzu zahlenden
Beiträge sind in Spalte 17 der Heberolle angegeben
und werden von dem Gemrinderechner in derselben
Weis« wie Gemeindeabgaben, nötigenfalls im Verwal-
tungszwangsverfahreneingezogen. Bei der Bekannt¬
machung über die Offenlage der Heberollen ist darauf
hinzuweisen, daß der bisher gültig« Gefahrentarif auch
für das Jahr 1917 von dem Reichsversicherungsamt
genehmigt worden ist, und die Abschätzung der Betriebe
auch für dieser Jahr die Rechtskraft behält, wenn hier¬
gegen nicht innerhalb einem Monat nach der Offenle-
gung der Heberolle Widerspruch(§§ 999, 1000 der
R D. L>.) erhoben wird. Bei der Bekanntmachung
ist weiter darauf hinzuweisen, daß von dem Gemeiftde-
rechner Beitrittserklärungen zur Haftpflichtversicherungs¬
anstalt entgegen genommen werden.

Der Germinderechner erhält 2 % der erhobenen
Einnahmen als Hebegebühr. Die Erhebung der Le-
träge hat unter genauer Beachtung der Bestimmungen
in dem vorerwähnten Begleitschreibenvom März 1917
während der Zeit der Offenlage der Heberolle zu er¬
folgen. Die erhobenen Gelder sind bis spätestens zum

.10 . Mai d. J . portofrei an die Sektionskasse hier ab¬
zuführen. Bis zu diesem Zeitpunkte sind auch die
Heberollen wieder hierher zurückzusenden.
Hessen-Nassauische landwirtschaftliche Berufsgenos¬

senschaft Section: Oberwesterwald.

Bekanntmachung
Nr. Pa. 123/3. 17. fl . R. A ,

betreffend BesrllUagnahine und Be¬
standserhebung von Rohdachpappen

und Dachpappen aller Arten,
vom 5. April 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen
des flöniglichen Kriegsministeriums hiermit zur allge¬
meinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß, so¬
weit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen »erwirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen
die Beschlagnahmeoorschriften nach § 6*) der Bekannt¬
machungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf
vom 21. Juni 1915 (Reichs-Grsetzbl. S . 645 und 787)
und vom 14. September 1916 (Reichs-Befetzbl. S . 1018)
und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach
§ 5**) der Bekanntmachungen über Borratserhebungen
vom 2. Februar 1915, 3. September 1915 und 21.
Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S. 54, 549, und 684)
bestraft wird. Auch kann der Betrieb des Handels-
g«werbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung
unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23. Sep¬
tember 1915 (Reichs-Befetzbl. S . 603) untersagt wer¬den.

Don der Bekanntmachung betroffene Gegen¬
stände.

Don dieser Bekanntmachung werden betroffen:
sämtliche vorhandenen und weiter hergestellten Rohdach¬
pappen, Teerdachpappen und teerfreie Dachpappen
jeder Art und Stärke.

82
Beschlagnahme.

Alle von der Bekanntmachung betroffenen Gegen¬
stände werden hiermit beschlagnahmt.

8 3
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hal die Wirkung, daß die
Dornahme von Veränderungen an den von ihr berühr¬
ten Gegenständen verboten ist und rechtsgeschäftliche
Dersügungen über sie nichtig sind. Den rechtsgeschäft-
lichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im
Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung
erfolgen.

Als unerlaubt gilt bereits
oeschlagnahmten Gegenstände.

oas ZerjchnelSen

§4
veräuherungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist di« Veräußerung und

Lieferung der beschlagnahmten Gegenstände in folgenden
Fällen erlaubt:

1. zur Erfüllung eines Auftrags des flöniglichen
Ingenieur-flomitees;

2- zur Erfüllung derjenigen Aufträge aus am Stich-
tage (§ 8) vorhandenen Vorräten, welche bis zum
5. April 1917 von einer staatlichen oder komm»,
nalen Behörde erteilt waren, vorausgesetzt, daß
alle auf diese Lieferungen bezüglichen Zwischen-
und Unteroerträge bis zum 5 . April 1917 abge¬
schlossen worden sind;

3. auf Grund eines Freigabescheins.
Vordrucke der Freigabescheint sind von dem Kriegs¬

ausschuß der Rohpappen- und Dachpappenindustrie, Ber¬
lin NW , Dorotheenstraße31, anzufordern von dem
Bauherrn für jeden Bau besonders in dreifacher Aus¬
fertigung auszufüllen und an den Kriegscrusschuß der
Rohpappen- und Dachpappenindustrie einzusenden.

Die Entscheidung auf den gestellten Antrag erfolgt
durch die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preu¬
ßischen Kriegsministeriums.

8 5
Verarbeitungserlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist erlaubt:
1. Die Verarbeitung von Rohdachpappen zu Dach¬

pappen.
2. die Verarbeitung derjenigen Mengen, deren Ver¬

äußerung und Lieferung gemäß § 4 gestattet ist;
3. den Selbstoerarbeiternund Selbstoerbrauchern die

einmalige Verarbeitung einer Gefarntmenge von je
2000 qm Rohdachpappe und Dachpappe aus den
eigenen Vorräten.

8 6
Meldepflicht.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Ge¬
genstände(8 1) unterliegen einer monatlichen Melde¬
pflicht sobald und solange die Vorräte eines Melde-
ppichtigen(§ 7) die zur einmaligen Verarbeitung frei-
gegebenen Mengen(8 5 Ziffer3) übersteigen.

8 7
Meldepflichtige Personen.

Jur Meldung verpflichtet sind:
1. alle Personen, welche Gegenstände der im § 1 be-

zeichneten Art im Gewahrsam haben oder aus
Anlaß ihres Handelsbetriebe, oder sonst des Er¬
werbes wegen kaufen oder verkaufen,'

2. gewerbliche Unternehmer, in deren Betriebe solche
Gegenstände erzeugt oder verarbeitet werden;

3- Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und
Verbände.
Vorräte, die sich nm Stichtage(§ 8) nicht im Ge.

rvahrsoni des Eigentümers befinden, sind sowohl von
dem Eigentümer als auch von demjenigen zu melden,
der sie an diesem Tage im Gewahrsam hat (Lagerhal¬
ter usw.)

Reben demjenigen, der die Ware irr; Gewahrsam
hat, ist auch derjenige zur Meldung verpflichtet, der
sie einem Lagerhalter oder Spediteur zur Verfügung
einer Dritten übergeben hat.

Die nach dem Stichtag«intreffenden, vor dem Stich¬
tage schon abgesandten Vorräte sind nur von dem Em¬
pfänger zu melden.

8 8.
Stichtag und Meldefrist.

Für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung
der am Beginn des 5. April 1917 (Stichtag) tatsächlich
vorhandene Bestand, bei den späteren Meldungen, der
am Beginn des zehnten Tages eines jeden Monats
(Stichtag) tatsächlich vorhandene Bestand maßgebend.

Die erste Meldung ist bis zum 15. April 1917,
die späteren Meldungen sind bis zum zwanzigsten Tage
eben Mts . an das Webstoff-Meldeamt der Kriegs-Roh-
toff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministe¬
riums, Berlin SW 48, Verl Hedemannstraßc 10, zu
erstatten.

§ 9.
Art der Meldung.

Die Meldungen haben nur aus den amtlichen
Meldeschein«,; zu erfolgen, di« bei der Kriegs-Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums
Sektion Lsi . (Vordruckverwaltung) unter Angabe der
Vordrucknummer Bst. 1274b anzufordern sind.

Die Anforderung der Meldescheine ist mit drut-
icher Unterschrift und mit genauer Adresse zu versehen.

Der Meldeschein darf zu anderen Mitteilungen
als zur Beantwortung der gestellten Fragen nicht ver¬
wandt werden.

Auf einem Meldrschein dürfen nur die Vorräte
ein und desselben Eigentümers oder ein und derselben
Logerstelle gemeldet werden.

Aus die Vorderseite der zur Uebersendung der
Meldung benutzten Briefumschläge ist der Vermerk zu
etzen:

»Betrifft Dachpappenbeschlagnahme."
Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite

Ausfertigung(Abschrift, Durchschrift, Kopi») von dem
Meldenden bei seinen Brschästspapieren zurückzubehalten.8 10.

Lagrrduch und Auskunftsertellung.
Jeder Meldepflichtige(8 7) hat ein Lagerbuch zu

ühren, aus dem jede Aenderung in den Borratsmengen
und ihre Verwendung ersichtlich sein muß.

Beauftragten Beamten der Militär- oder Polizei-
lehörden ist jederzeit die Prüfung des Lagerbuchs so¬
wie die Besichtigung der Räume zu gestatten, in denen
meldepflichtige Gegenstände zu vermuten sind.

8 - i.
Ausnahmen von der Bekanntmachung.
Don den Anordnungen dieser Bekanntmachung

sind ausgenommrn:

1. Dachpappen, welche sich im Besitz oder Eigentun,
des Kgl. Ingenieur-Komitees befinden:

2 im Gebrauch gewesene oder im Gebrauch befind
liche Dachpappen und Rohdachpappen;

3. die Dachpappen und Rohdachpappen, die beim
Inkrafttreten dieser Bekanntmachung zur Verwen.
düng für einen Lau bereits aus der Baustelle lg,
gelten;

4. die nach dem 5. April 1917 aus dem Reichsaus
land (nicht aus dem gollausland) eingeführte,
Dachpappen und Rohdachpappen. Die besetzte,
feindlichen Gebiete gelten nicht als Reichsauslan!
im Sinne dieser Bestimmungen.
Im übrigen sind Anträge auf Bewilligung von

Ausnahmen von dieser Bekanntmachung an die flriegz-
Rohstoff-Abteilung Srktion Pa. des Königlich Preußi-
jchen Kriegsministeriums, Berlin SW 48, Verl. Hede,
mannstraße 10, zu richten und am Kopf des Schrei¬
bens mit der Aufschrift:

„Betrifft Dachpappenbeschlagnahme"
zu versehen.

Die Entscheidung über Ausnahmebewilligungenbe¬
züglich der Bestimmungen über Meldepflicht und La-
gerbuchführung behält sich der unterzeichnet« Miiitär-
befehlshaber vor.

8 12. .
Anfragen und Anträge.

Anfragen und Anträge, die die Meldepgicht(§j|
bis 10) betreffen, find an das Webstoff-Meldeamt der
Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums, Berlin SW 48, Verl. Hedemann¬
straße 10, alle übrigen Anfragen und Anträge, die
diese Bekanntmachung betreffen, sind an die Kriegs-
Rohstoff-Abteilung, Sektion Pa. des Königlich Preußi-
schsn Kriegsministeriums, Berlin SW 48, Verl. Hede¬
mannstraße 10, zu richten und am Kopfe des Schreibens
mit der Aufschrift:

»Betrifft Dachpappenbeschlagnahme"
zu versehm.

8 13.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem5. April 1917
tn Kraft.

Frankfurta. M , 5. April 1917.
Stellvertretendes Generalkommando des

18. Armeekorps.
*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe

b„ zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

r . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder -in anderes Beräußerungs- oder Erwerbsarschäst
Über ihn abschließt;

*. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmtenGegenstände zn
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt.

4. wer den nach >j 5 erlassenen Ausführungsbestimmungen zu-
widerhandelt. ' -
**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser

Verordnung verpflichtet ist. nicht in der gesetzten Frist erteilt,
oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Ge.
fängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 10 00»

bestraft; auch können Vorräte, die verschwiegen sind, im
Urteile für dem Staate verfallen erklärt werden. Ebenso wird
bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher einzu-
richten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Unvrrmögensfall,
mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft
wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher «inzurichten oder
z» führen unterläßt.

Marienberg, den 16. April 1917.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Die ihnen heute zugehenden Merkblätter für di«
Wirtschaftsausschüsseund für die Heranziehung der
städtischen Schuljugend zu landwirtschaftlichen und gärt¬
nerischen Arbeiten sowie die beiden Dersügungen des
Kriegswirtschaftsamtes in Frankfurta. M., betr. Ver¬
sorgung der Landwirtschaft mit Lrihpserden zur Früh¬
jahrsbestellung und Förderung der Erzeugung(Was
hat der Wirtschaftsausschuß zu tun?) ersuche ich mit
den gleichfalls übersandten Heftchen „Kriegszeitliche
Düngungssragen" in geeigneter Weise zu verteilen. j

Der Königliche Landrat.
Thon.

Stellvertretendes Generalkommando des
18. Armeekorps.

Frankfurta. M., den 2l . März 1917.
Vetr . Errichtung des Kriegswirtfchaftsamtes

Frankfurt a. M.
Nachdem nunmehr sämtliche Mitglieder des Kriegs' '

wirtfchaftsamts ernannt worden sind,' wird nachstehend
die Zusammensetzung mitgeteilt:

Borsihender:
Hauptmannd. L. Regirrungsrat Emmerling.
Mitglieder:

Höhere Derwaltungsbeamte.
Für das Grotzherzogtum Hessen:
Regierungsrat Kirnberger- Hilfsarbeiter im Groß-

herzogischem Ministerium der Innern zu Darmstadt- -i
Für di« preußischen Gebietsteile:

Regierungsrat Goltz, / von der Reg.
Stellvrrtr. Geh. Regierungsrat Droege ' -.Wiesbaden

Vertreter der Eisendahndirektionen Frankfurt und
Mainz.

Regierungsrat Lochte von der Kgl. Eisenbahn¬
direktion Frankfurta. M.

Landwirtschaftliche Sachverständige für das Groß¬
herzogtum Hessen:
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Dekonomierat Dr. Haman von der Landwirtschafts-
Kammer in Darmstadt.

Oekonomierat Hahn (Heßloch in Rheinhesfen).
Oekonomierat Honsel lDorteiweil in Oberhessen).
Für den Regierungsbezirk Wiesbaden:
Stellvertretender Abteilungsvorsteher der Land-

wirtschgftskammer in Wiesbaden Hochrattel.
StellvertretenderAbleilungsvorsteher der Landwirt¬

schaftskammer in Wiesbaden Kurandt.
Für die fünf Kreise des RegierungsbezirksCassel:
Oekonomierat Knauer zu Altenhatzlau, Kreis Beln-

hausen.
Veterinärbeamter:
Korpsstabrveterinär Geh. Regierungsrat Professor

Dr Hagemann.
Bon Seiten des stev. Generalkommandos.

Für den Chef des Stabes,
gez. dc Graaf.

Generalleutnant.
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Aus den amtlichen Verlustlisten.
Rolden Friedrich, Alpenrod, schwer verwundet,
Lautrrbach Karl, Gefreiter, Heimborn, leichtverwundet,
Böhmer Heinrich, Alpenrod, leicht verwundet,
Klee Wilhelm, Püschen, leicht verwundet,
Thiel Ewald, Mudenbach, bisher vermißt in Gefangen¬

schaft.
Schütz Emil, Langenbach, vermißt.
Kober Theodor, Pfuhl , leicht verwundet.

Der Krieg.
«rotzrS Hauptqimrtier, 16. April (W. T. B.) Amtlich.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Front des Kronprinzen Rupprecht von Bayern.
Auf dem Nordufer der Scarpe hielt unser Ver¬

nichtungsfeuer englische Angriffswellen nieder, so datz
der Sturm nicht zur Durchführung kam.

Auch nordöstlich von Croisilles brachte unser Feuer
einen starken Angriff der Engländer verlustreich zum
Scheitern.

Nördlich der Straße Arras —Cambrai warf rin
Vorstotz unsrer Truppen den Feind auf Lugnicourt und
Loursis zurück. Zu den blutigen Verlusten der dort
fechtenden Australier kommt die Einbuße von 475 Ge¬
fangenen und 15 Maschinengewehren, die ringebracht
sowie von 22 Geschützen, die genommen und durch
Sprengung unbrauchbar gemacht wurden.

Bei St. Quentin nahm das Artilleriefeuer wieder
zu.

Front der deutschen Kronprinzen.
Zwischen Oisnr und Aisne sind gestern durch starkes

Feuer vorbereitete Angriffe der Franzosen bei Bauxail-
Ions und Lhivres gescheitert.

Bon Soissons bis Reims und im Westteil der
Champagne hat der Feuerkampf bei stärkstem Einsatz
der Artillerie und Minenwerfer angehalten.

Nach Scheitern feindlicher Erkundungsvorstötze am
15. April ist heute morgen in breiten Aschnitten die In¬
fanterieschlacht entbrannt.

Front des Generalfeldmarschalls Herzog Albrecht
von Württemberg.

In der Lothringer Ebene und der Burgundischen
Pforte blieben Unternehmungen französischer Sturmtrupps
gegen unsre Stellungen ohne jeden Erfolg.

Ein einheitlicher Angriff feindlicher Flieger gegen
unsre Fesselballons längs der Aisne war ergebnislos.

Die Gegner haben zwischen Soissons und Verdun
gestern elf Flugzeuge verloren, deren Mehrzahl Ma¬
schinen neuester Bauart (Spads) sind.

Oesttichrr Kriegsschauplatz.
Im allgemeinen geringe Defechtstäligkeit. Nur

u* der Bahn Kowel-Luck verfeuerte die russische Ar-
Merir etwa 10 000 Schutz gegen unsere Stellungen!
Vordringende Streifabteilungen wurden abgewiesen

Mazedonische Front.
Keine besonderen Ereignisse.

Der erste Generalquatiermeist« :
. . Ludendorff,
tkme Kundgebung der deutschen Negierung.

Berlin, 15. April. Die Norddeutsche Allgemeine
o«itung schreibt in ihrer Sonntagsnummer:

Die Vorläufige Regierung in Petersburg hat un-
^m io . April eine Kundgebung erlassen, die in ihren
^«stntlichsten Punkten mit den mehrfach wiederholten
' «Klärungen Deutschlands und seiner Verbündeten über-
'Mmmt. Danach erstreben beide Parteien nichts and-
gols die Sicherung des Daseins, der Ehre und der

Utwicklungsfreiheitihrer Völker. Weder im Wunsche
im Interesse der Mittelmächte liegt es, datz das

Wsche Dolk aus dem Kampf» erniedrigt oder in fei-
^ Ledensbedingungen erschüttert hervorgehe. Sir de-

."sichtigen nicht, Ehre oder Freiheit des russischen Vol-
anzutasten, und haben keinen andern Wunsch, als

' «.einem zufriedenen Nachbarin Eintracht und Freund-
pt zu leben. Dabei liegt es Deutschland völlig fern,
17 ® die Neuordnung der russischen Verhältnisse ein-
^ !chen oder gar in der Stunde, wo die russische Frei-

S«bor«n » urde, Rußland von neuem bedrohen zu
. Alen. Der russische Heeresbericht vom 11 b. M
fd/' ®<nn er f 'n militärisches Unternehmen der deut-
^ !»n Truppen, das vort einer unabweisbaren, örtlich
als^ ^zten taktischen Notwendigkeit vorgeschrieben war,
. «me größere Kriegshandlung von allgemeiner Be-
blnt* 9 Wenn das russische Volk noch länger
Ne»**nun̂ t*ibet, statt sich ruhig und ungestört dem in-
D,,̂ „^ ? bbau seiner Freiheit zu widmen, so ist nicht

^ daran schuld. Die Schuld liegt dort, wo
ereM« am Fortgang des Kriegs besteht Wo findet

der in der Erklärung vom 10. April ausgesprochene
Friedenswille der russischen Volkes den entschiedensten
Widerspruch? Dei seinen eignen Verbündeten. Eng¬
land, Frankreich, Italien und dir ihnen angeschlossenen
Allierten haben bei Ablehnung des Friedensangebotes
der Mittelmächte es ganz unvrrhüüt ausgesprochen, daß
sie nur Frieden schließen würden unter der Bedingung,
daß Deutschland weiter, ihm rechtmäßig zugehörender
Länderstrichr beraubt, Oesterreich-Ungarn zertrümmert,
die Türkei aus Europa verdrängt und in Kleinasirn in
weitem Umfange aufgeteilt werde. Das russische Volk
wird - niemand wird es anders erwarten - den Ver¬
pflichtungen gegen feine Verbündeten treu bleiben: aber
das russische Volk soll wissen, daß seine Söhne' noch
fernerhin Kämpfen und sterben müssen, weil seine Ver¬
bündeten es so wollen, um ihre eignen Eroberungs¬
und Annexionspläne durchzusetzen. Das ist der Grund,
weshalb Rußland hungern und leiden soll, anstatt sich
der neuerrungenrn Freiheit zu freuen und sich in fried¬
lichem Verkehr mit seinen Nachbarn den Werken des
Fortschritts und den Idealen der Menschheit zuwidmen.
Das Ergebnis des A-BootKrirgss im Marz.

Verl in, 13- April. Amtlich Nach neu eingegan-
genen Meldungen sind weitere 61 000 Vruttoregister-
tonnen feindliche und neutrale Handelsschiffe versenkt
worden. Damit stellt sich das März-Ergebnis der
Kriegerischen Maßnahmen der Mittelmächte schon jetzt
auf 435 Handelsschiffe mit 861000 Bruttorrgister-
tonnen. In dieser Zahl find von der Beute S M
Hilfskreuzer Möwe nach 11 Schiffe mit 4S 000 Brutto-
regiftertonnen enthalten: die übrigen Erfolge dieses
Schiffes sind bereits früher in Anrechnung gebracht
worden. Das endgkltige Ergebnis des Monats März
das erst im letzten Drittel des Aprils übersehen werden
kann wird sich noch etwas höher stellen als eingangs
angegeben.

Gegenüber den in der feindlichen wie auch der
neutralen Presse erschienenen phantastischen Behauptungen
über unsre U-Bootsvrrlust«wird ausdrücklich festgestellt:
In den beiden ersten Monaten der Seespeere sind sechs
U-Boote verloren gegangen, eine Zahl, die durch den
Zuwachs Mährend des gleichen Zeitraums um em
mehrfaches üdertroffen wird, und die im Verhältnis
zur Gesamtzahl unsrer U-Boote überhaupt nicht ins
Gewicht fällt.
Ioffre als militärifcherLehrmeisterAmerikas.

Berlin, 15. April. Pariser Meldungen besagen,
Marschall Ioffre werde sich unverzüglich nach Amerika
begeben, um die Truppen der vereinigten Staaten zu
organisieren. Biviani sei namens der französischen Re-
gierung eingeladen worden, Ioffre zu begleiten, habe
aber noch Keine Entscheidung getroffen.

Von Nah und Fern.
Marienberg, 17. April. Gestern Nachmittag wurde

Herr Pfarrer a . D. Zeiger zu Grabe getragen. Das
überaus große Trausrgefolge war ein Beweis von der
allgemeinen Hochfchätzung dieses Mannes. Ganz beson¬
ders hatten die Mitglieder der früheren Kirchenge¬
meinde des Verstorbenen es sich nicht nehmen lassen,
ihrem alten Pfarrer dar letzte Geleit zu geben: auch
der Kriegeroerein Alpenrod war mit Fahne erschienen.
Herzliche Worte sprach Herr Dekan Heyn, als er auf
dem Friedhöfe Leben und Wirken des Dahingeschiede.
nen schilderte. Namens des Geistlichen des Dekanats
legte Herr Pfarrer Zöllner einen Kranz am Grabe
nieder, Herr Pfarrer Bensicke-Alpenrod für die Kir-
chengemeindeAlpenrod. Weitere Kränze wurden nie-
dergelegt von der Zivilgemeinde Alpenrod, den Frauen
von Alpenrod, den katholischen Einwohnern Alpenrods,
von der Gemeinde Hirtschrid, der Gemeinde Oellingen
und dem landwirtschaftlichen Bezirksverein. Alle, di,
in die Lage kamen, diesem edlen, charaktervollen Manne
näherzutreten, werden ihm ein dauerndes Andenken
bewahren. Möge ihm die Erde leicht sein.

— Zum dritten Male in diesem Kriege ist ein
Palmsonntag vergangen, an dem eine neue Generation
junger Menschen ins Leben hinausgelreten ist. Zn Ma-
rienderg waren es 73 Knaben und 74 Mädchen, die
zur Ablegung des Glaubensgelöbnisses vor den Altar
des Herrn traten : in Hachenburg 10 Knaben und 12
Mädchen. Don den katholischn Kindern der Pfarrei
Hachenburg empfingen 30, und zwar 15 Knaben und
Mädchen, dir erste hl. Kommunion. Um den feierlichen
Akt, dem man in Friedenszeiten durch eine weltliche
Frier gern ein fröhliches Gepräge gab, hat sich in der
harten Zeit des Krieges ein ernster, heilicher Schleier
gelegt. Zn dem jungen Manne sehen wir nicht mehr
wie einst lediglich die kaum erschlossene Menschenblüte.
Die harte Zeit, in der wir leben, hat uns jedes Glied
unseres Bolkes wichtiger und ernster einschätzen gelehrt.
Heute ist jeder dieser jungen Männer ein Mitkämpfer
an der Sache des Vaterlandes, wenn auch nicht drau-
tzen im Feld vor dem Feinde, sodoch zumindest hier in
der Heimat, wo seine junge Kraft berufen ist, die feh.
lende» Arme der Männer zu ersetzen, so gut es geht.
Und auch unseren jungen Mädchen, bringt die diesjäh¬
rige Konfirmation ernstere Pflichten als früher. Die
Dackfifchzeit, in Friedenszeiten ein Strauß rosiger Iah-
re voll ausgelassenster Zukunftshoffnungen, gestaltet sich
ihnen unter dem Ernst der geitverhältnisse gleichfalls
zu einer Zeit schwerer und pflichtgetreuer Arbeit. -
Der gute Geist, der in unserem Volke steckt, läßt glück¬
licherweise die Befürchtung, datz unsere Jugend diesen
ihr gesteckten Aufgaben nicht gerecht werden könnte,
überhaupt nicht erst aufkommen. Wir wissen's vom
einen wie von der andern mir unumstößlicher Sicher-
heit, sie werden die auf sie gesehen Hoffnungen erfül-

[ len- Und in dieser stolzen Zuversicht wollen wir allen
unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden den
Wunsch mit in die Welt geben.- Möge das, was ihr an
ausgelassener, harmloser Iugendfreude unter den gegen¬
wärtigen Verhältnissen vielleicht allzufrüh ausgeben müßt,
euch durch eine glückliche, segensreiche und von stolzen
Erfolgen gekrönte Zukunft reichlich ersetzt werden.

- (Kriegsanleihe.) Einen verhältnismäßig großen
Erfolg hat dis Kriegsanleihe im Oberwesterwaldkreise
gehabt. Bei der Landesbankstelle Marienberg wurden
gezeichnet: 633600 Mark , einschließlich der Zeichnungen
bei der Sparkasse in Höhe von 323200 Mk., bei der
Lündesbonkstelle Hachenburg 851000, bei der vereins¬
bank Hachenburg 809000 Mk., darunter 205000 Mk.
Umtauschstücke, bei dem DorschußvereinMarienberg
222000 Mark . Die Zeichnungen bei der Kreisspär-
kass« gliedern sich wie folgt : Reichsanleihe 208200
Mk ., Schuldbuch-Eintragungen 101000 Mk., Reichs-
Schatzanweifungen 14000 Mk., - Die 5. Kriegsan¬
leihe brachte bekanntlich im Oberwesterwaldkreise etwa
1500000 Mk, eine wesentlich niedrigere Summe als
diesmal.

— (Fleischkarten.) Aus Neichsfleischkarte werden
bis auf weiteres 50 Gramm wöchentlich abgegeben.
Außer den Reichsfleischkarten kommen noch Kreisfleisch-
karten zur Ausgabe, auf welche 250 Gramm zu ver¬
abfolgen sind. v

— Die Postwertzeichen zu 15 Pfennig werden für
das Reichspostgebiet und Württemberg nach Aufbrauch
der bisherigen Bestände in blau-violetter Farbe aus¬
gegeben werden.

Höhn, 17. April. Ein schönes Beispiel vaterlän-
bischer Opferfreudigkeit gaben die Beamten und die
Belegschaft der Gewerkschaft Alexandria, von ihnen
wurden 12640 Mark auf di« 6. Kriegsanleihe ge-
zeichnet.

Otlliiigen, 17. April. Dank der rührigen Tätig-
keit der Herren Lehrer haben in vielen Schulen die
Zeichnungen auf die Kriegsanleihe einen schönen Erfolg
gehabt. So betragen di« Schulzeichnungen in Höhn
14725,25 Mk ., Oellingen 8857 Mk., Schönberg 3761
Mk., Kackenberg 1243 Mk ., Ailertchen 630 Mk., und
in Hahn 528 Mk.

Hachenburg, 13. April. Vas Eiserne Kreuz 2.
Klasse ist dem Landsturmann Heinrich Köpper von hier
verliehen und derselbe gleichzeitig zum Gefreiten beför¬dert worden.

Hachenburg, 16. April. Wehrmann Karl Dar-
bach wurde für tapferes Verhalten vor dem Feinde
mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Derselbe wurde
vor längrer Zeit schwer verwundet und befindet sich
gegenwärtig im hiesigen Dereinslazarett.

Safsenroth, b. Herdors, 15. April Die unverzeih-
liche Unsitte, daß Kinder an den Rainen der Felder
und sonstigen Böschungen Feuer anzünden, hat Hierselbst
wieder ein Opfer gefordert. Die Kleider der 5- und
7jährigen Kinder eines hiesigen Einwohners fingen Feu-
er und wenn auch auf das Hilferufen der beiden Klei¬
nen mehrere auf dem Felde beschäftigte Leute herbei-
eilten und es ihnen mit Mühe gelang, die brennenden
Kleider den Kleinen vom Leibe zu reißen, hatten sie
doch schon solche Brandwunden davongetragen, daß
eines der Kinder, dir nach Betzdorf ins Krankenhaus
gebracht werden mußten, inzwischen gestorben ist, wäh-
rend an dem Aufkommen des andern gezwrifelt wird.

Frankfurt, 14. April. Durch die Dezirkrzentrale
für den Regierungsbezirk Wiesbaden, die Rhein-Maini-
sche Lebensmittelstelle ®. m. b. H., Frankfurt a. M,
Gallusanlage 2, wird auch in diesem Jahre wieder die
Sammlung von jungen Blättern , von Brombeeren,
Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Weißdorn und
Schwarzdorn zur Verwendung von Tee-Ersatz eingelei-
tet. Die gesammelten Teeblätter sind im Aufträge der
genannten Stelle an die Firma Eduard MetzmerB. m.
b. H., Frankfurt a. M ., hanauerlandstraße, abzuliefern.

Bon dieser Firma sind auch olle näheren Bezugs¬
bedingungen zu erfahren und Anweisungen üb« die
zweckmäßigste Art des Sammelns . Es wäre sehr wün-
schenswert, wenn in möglichstem Umfange die Samm¬
lung durchgeführt und möglichst große Mengen zur
Verfügung gestellt werden könnten.

Köln, 16. April . Auf einer großen Zahl gefälschter
gweimarkscheine hatte sich der Fälscher eine dreiste Der-
höhnung der Obrigkeit erlaubt, indem er der am Fuße
der Vorderseite angebrachten Strafandrohung folgenden
Wortlaut gab: „Wer Dahrlehnskassenscheinenachmacht
oder verfälschte, oder nachgemachte, wie diesen, an¬
nimmt, ist ein Esel und wird mit lebenslänglichem
Zuchthaus bestraft."

GeinewÄsssa uni)MridMiftr ZgWgs-mrkchr.
Der bargeldlose Zahlungsverkehr ist für den Staat,

das Reich und die 'Allgemeinheit so wichtig, daß es
heute keine Kaffe, und fei es die kleinste Gemeinde-
Kasse, mehr geben darf, die sich davon ausschließt. Doch
ist dies« Art der Zahlungsleistung nicht allein wichtig,
sondern auch angenehm und bequem, sobald man sich
einmal daran gewöhnt hat . Manche Bürgermeister
und Rechner scheuen aber die Einführung aus Furcht,
die Handhabung fei schwierig und nur mit Müh, zu
erlernen. Das ist nicht der Fall . Mer eine Postan-
Weisung und Zählkarte ausstellen kann, der kann auch
die Vordrucke des bargeldlosen Zahlungsvnkehrs aus-
füllen.

Es fragt sich nun, welche Art des Zahlungsver-
kehrs für Gemeindekassen am Zweckmäßigsten sei:
Bankkonto oder Postscheckkonto? Beide haben ihre
Vorzüge. Das Bankkonto trägt Zinsen, * .s Postscheck¬
konto ist aber beweglicher. Nach meine' Erfahrungen



empfiehlt sich die Einführung beider Arten für die Ge-
nreindekassen, ° auch für kleinere . Auf das Bankkonto
(in der Regel Betriebsfonds genannt ) kommen größere
Beträge zur Anlage , die längere Zeit stehen können.
Aus ihm wird wieder geschöpft , wenn es erforderlich
ist . Dos Postscheckkonto dagegen umfaßt die täglichen
Betriebsmittel ; es ist der feuerfeste und diebessichere
Geldschrank der Kassen . Jur Einführung des Posi-

. scheckverkehrs mögen nachstehende Winke dienen : Der
Antrag aus Eröffnung eines Postscheckkontos kann
mündlich bei jedem Postamt am Schalter , sowie auch
beim Briefträger gestellt werden . Der Antragsteller
erhält alsdann vom Postamt ein Formular zu einem
schriftlichen Antrag , das ausgefüllt , vom Bürgermeister
und Rechner unterschrieben , offen und portofrei an die
Post oder den Briefträger zurückzugeben ist.

Der Antrag enthält auch einen Vordruck zur Be¬
stellung gewünschter Formulare . Für Gemeindekassen
ist die Bestellung folgender Formulare zu empfehlen :

a . 1 Ueberrveisungsheft , enthaltend 50 Ueberwei-
sungsformulare ; Lieferung kostenfrei ; dienen zu lieber*
Weisungen von Konto zu Konto , d . h . von einem Post¬
scheckkonto - Inhaber an einen anderen Postscheckkonto-
Inhaber.

b . ! Scheckheft , enthaltend 50 Schecke ; Preis
50 Pfg ; dienen zur Zahlungsleistung von dem Post¬
scheckkonto an Personen oder Kassen , die kein solches
besitzen.

c.  100 Zahlkarten mit Aufdruck der Adresse und
Konto -Rummer ; Preis einschließlich Druck 1,00 Mk.
Allen Zahlungsaufforderungen an auswärtige Schuldner
wird ein Formular beigelegt . Ferner finden sie Ver¬
wendung , wenn der Inhaber selbst Geld aus sein Konto
einsenden will.

ä . 1 Block Lastschriftzettel ( 100 Stück ) Preis 20
Pfg - Jeder Ueberweisung und jedem Scheck ist ein

Lastschriftzettel nach Ausfüllung beizulegen . Das Post¬
scheckamt sendet ihn , mit dem Tagesstempel versehen,
zurück und nun dient er , genau wie Posteinlieserung ; -
scheine als Quittung , als welche er den Rechnungsakten
als Belag beizufügen ist.

s . 50 Stück Umschläge für Dostscheckbriefe , Preis
25 Pfg ; sie dienen zur Uebersendung der Ueberwei-
sungen und Schecke an das Scheckramt . Postscheck¬
briese mit den von der Post gelieferten Umschlägen
kosten nur 7 ' / » Ps . Porto . Ueber die Ausfülluug der
Formulare braucht nichts gesagt zu werden , da sie sehr
einfach ist. Den Ueberweisungs - und Scheckheften sind
zudem leicht faßliche Erklärungen vorgedrukt.

Bezügliche der Buchungen ist es meines Erachtens
für Gemeindekassen am einfachsten und besten , alle oor-
kornmenden Ueberweisungen aus Konto der Gläubiger,
alle Zahlungen durch Postscheck «, alle Gutschriften aus
das eigne Konto , kurz alle Fälle so zu behandeln , als
handle es sich um Einnahm « oder Ausgabe von barem
Geld . I D . der Iagdpächter , der selbst auch Post¬
scheckkunde ist, überweist auf mein Konto 800 Mk.
Iogdpacht , so buche ich in Hand - und Hauptbuch 800
Mk . Einnahme , genau als wenn ich das Geld bar er¬
halten hätte . Ebenso buche ich 650 Mk . in Ausgabe,
die ich jemand durch Postscheck für einen gekauften
Bullen übersende usw.

Hierbei ist jedoch zu beachten , daß bei dem Rech¬
nungsabschluß und bei den Kassenprüfungen das Gut-
haben auf dem Postscheckkonto dem vorhandenen Bar¬
vorrat zugezählt werden muß . Ueber die Höhe des
Guthabens wird sich der Bürgermeister oder Reoisions-
beamte durch Einsicht in den letzten Konto -Auszug
Klarheit verschaffen - Weiter ist zu merken , daß Geld¬
sendungen , die der Postscheckkunde seinem eignen Konto
übersendet , sowie auch bares Geld , das er durch Post,
scheck von seinem Konto erhebt , nicht einzutragen sind.

Man stelle sich dar Postscheckkonto vor , als sei es u
ser Kassenschrank , der in einem andern Hause sieh,
Lege ich Geld hinein , das ich von einem andern erhg,
ten habe , so ist das eine Vermehrung meines oerfü»
baren Geldes und muß in Einnahme gebucht werde
Lege ich aber Geld aus meiner Tageskasse hinein , s
erleidet der Bestand meiner verfügbaren Mittel keiy
Veränderung und es ist daher auch keine Buchung
machen , ausgenommen allerdings die Buchung auf
Postscheck -Rechnung , von der ich jetzt noch reden v

Um jederzeit die Höhe meines Guthabens seststell
zu können , und ferner zur Vergleichung der vom Po,
scheckamt übersandten Konto -Auszüge habe ich im Han'
buch am Schlüsse der Ausgaben eine Postscheck -Rr"
nung angelegt in der Form einer Staffel -Rechnun
Dies ist sehr einfach und am besten durch Nachfolge,;
des Beispiel klar zu machen.

Postscheck Rechnung für 1917.
t . 4.
4 . 4.

8 . 4.

8 . 4.

Bar -Einlage
Don der Landesbank Ueberweisung

An Kgl . Kreiskass « Ueberw.

Von Iagdpächter Körting Zhlk

-i- 160 -
-21 50

4- 138 50
800 —

-f 938 5Ö

Die Nummer des Hauptbuches ist in die betref
sende Spalte einzutragen.

Wohlan ! Die Sache ist furchtbar einfach und
keine Gemeindekasse bleibe zurück . Cs war schon in
Frieden Unsinn , große Summen (ich weiß von tausen¬
den von Mark ) in den Kassen in Feuers - und Diebs,
gefahr herumzuwälzen , zur Jetztzeit aber , wo jede,
Groschen rollen muß , iststdas Hinlegen größerer Betrag
ein Unfug . H . Klöckner , Niedermörsbach.

ma

Bekanntmachung.
Den Zeichnern auf die sechste Kriegsanleihe wird bekannt ge¬

geben , daß die hiesige im Reichsbankgebäude befindliche Dar¬
lehnskasse Darlehen , welche zur Einzahlung auf gezeichnete sechste
Kriegsanleihe gewünscht werden , gegen Verpfändung von Wert-
papieren und Schuldbuchforderungen zu einem Vorzugszinssatze ge¬
währt . Dieser bisher 5 ' / »°/ » betragende Vorzugszinssatz ist mit
Wirkung vom l . April 1917 ab für die weitere Dauer des Krie¬
ges auf 5 ' /zO/o herabgesetzt worden . Der Beleihungssatz für Kriegs-
anleihen ist ferner von 75 % > auf 85 °/ 0 erhöht worden . Die
Reichsbanknebenstellen in Dillenburg , Kirchen und Olpe nehmen
Darlehnsanträge , sowie die zu verpfändenden Wertpapiere zur
kostenlosen Weitergabe an die hiesige Darlehnskasse entgegen und
stellen alle erforderlichen Formulare im Geschäftsräume oder auf
dem Postwege zur Verfügung.

Siegen , den 12. April 1917.
UeichsbanUstelle.

Bekanntmachung.
Die seit dem 80 . März d . Is . bestehende Beschränkung in

der Annahme von Eil - und Frachtstückgut ist von Freitag , den
13 . April ab wieder ausgehoben worden.

Wmgliche WM -MMim.

Kotzverkcruf.

Kotzversteigerung.
Nomkrstuß, den 19. April, unrinittage 10|(|t
anfangend , werden in hiesigem Gemeindewald , Distrikt Hinterkopf.

50 Raummeter Buchen -Nutzscheit,
456 Raummeter Buchen -Scheit - und

Knüppel,
6950 Stück Vuchen -Wellen

öffentlich meistbietend versteigert.
Die Herren Bürgermeister werden um gefällige öffentliche

Bekanntmachung ersucht.
Oberhattert , den 12 . April 1917.

Der Bürgermeister : lUiitdhagen.

Kotzversteigerung.
Montag, brn 23. April, morgens9 Uhr
anfangend , werden im hiesigen Gemeindewald , in den Distrikten
5 , 6 und 8

187 Stück Fichtenstangen 1. Klasse,
401 „ , 2.
318 „ „ 3.

n

öffentlich meistbietend an Ort nnd Stelle verkauft.
Die Herren Bürgermeister werden um gefällige Bekannt¬

machung gebeten.
Hof , den 16 . April 1917.

Der Bürgermeister : Nübsaainen.

Vorteilhaftes Angebot!
(Nur so lange Vorrat .)

Orientalische Teppiche 90/175 zu 38 Mk.
„ „ 176/255 zu 132 Mk.

Inlaid -Linvleum -Leppiche 150/200 zu 18 Mk.
„ „ „ 200/300 zu 38 U. 48 Mk.

Echt URoquette Sofa -Schoner zu 15 Mk.
Sofa -Schoner 260 lang zu S .kv Mk.
Portieren -Garnituren von 12 Mk . an s in großer
Öuer -Shawls zu 5 - 6 Mk . rc. / Auswahl

Bademäntel prima Qualität 2V Mk.
ca . 4090 ATtr. Tressen und Besätze von 15 Pf . an.

Besichtigung ohne Kaufzwang gerne gestattet.

Benbold Seewald* Hachenburg.

Winkelbach verkauft im Wege des schrift-Die Gemeinde
lichen Angebots

53 Buchenstämme
von 34 dis 72 gentinrtv . rnittl . Durchmesser mit 68,60
Festmeter . Schriftliche Angebote pro Festmeter sind mit der
Aufschrift „ Angebot auf Nutzholz " bis zum 21 . April 1917 an
das Bürgermeisteramt Winkelbach (Post Höchstenbach ) einzureichen.
wo die Eröffnung der Angebote um ' 9 ' lihr vormittags stattfindet'

iteDie Angebote haben den Vermerk zn tragen , daß der Käufer
sich den allgemeinen , besonderen Bedingungen des Holzverkaufs
unterwirft.

Freiing, dr» 2«. April 1917, vorm, io Uhr
anfangend , werden in hiesigem Gemeindewald

4 Eichenstämme zu 2,50 Festmeter,
5 Fichtenstümme zu 1,51 Festmeter,
1 Fichtenstange II. Klasse,

10 Fichtenstangen IV . Klasse,
1500 Fichtenstangen vi . Klasse,

114 Raummeter Buchen -Scheit - und Knüppelholz,
4 Raummeter Lichen -Knüppelholz,

315 Stück Wellen
öffentlich meistbietend versteigert.

Die Herren Bürgermeister werden um gefällige , ortsübliche
Bekanntmachung der öffentlichen Versteigerung ersucht.

Winkelbach , den 14. April 1917.
Der Bürgermeister : Zeuner.

Kotzversteigerung.
frritog, ko 20. d. Mts., vormittags 1v Uhr
anfangend , werden im hiesigen Gemeindewald , Distrikt Vorderkopf,

200 Raummeter Buchen -Scheit - und
Knüppel,

3000 Wellen

Bekanntmachung.
Alle gemäß der Bundes

ratsverordnung vom 15 . 7 . 15

bezw . 26 . 6 . 16 der Ablieferungs¬
pflicht unterliegenden Ölfrüchte
wie Raps , Rübsen , Mohn
usw . sind , soweit dies noch nicht
geschehen ist , sofort an unser La¬

gerhaus Camberg i . N . abzusen
den . Die Bezahlung erfolgt so¬
fort nach Ablieferung unter Be

rücksichtigung der gesetzliche»
Höchstpreise.

Landw . Zentral - Dahrlehnskassi
für Deutschland,

Filiale Frankfurt a . M.

Oberkommissionär des Kriegs¬
ausschusses für Oele und Fette.

18. 9
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Lina Klöckner , Unnau.
welche ein halbes Jahr dir
Handelsschule besucht hat , i»

allen Buchführungen , Stenogra¬

phie und Maschinenschreibe»
perfekt ist , sucht baldige

Stellung auf einem Büro.

Mi Scbulwaren1

aller Art
2 Kausen Sie gut und billig bei

j August Schwarz
Marienberg.

Schöner , reinrassiger

Westerwälder
Zuchtstter,

sprungfähig , zu verkaufen.

Grenzhausen,
Luisenstraße 10.
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verkauft . Um Bekanntmachung wird ersucht.
Mittelhattert , den 13 . April 1917.'

Der Bürgermeister : AlöUrner.

Kotzverstergerrrng.
Kamtiig, iw 21. April, oormittogs 10 Uhr
anfangenb , werden in hiesigem Gemeindewald

370' Raummeter Buchen -Scheit - und
Knüppelholz,

1800 Stück Vuchen -Wellen
öffentlich meistbietend versteigert.

Die Herren Bürgermeister werden um ortsübliche Bekannt¬
machung ersucht.

Wied , den 16. April 1917.
Grosz , Bürgermeister.

7  israretten
direkt von der Fabrik

zu Orijinalpreisen

100 Zigaretten
Kleinverk . 1,8 Pfg .,

- 3 „
4 .2 „
6.2 .

Versand nur gegen Nachnahme
von 300 Stück an.

Zigarren

1.70
2.50
3.20
4.50

I prima Qualitäten
ioo — bi » joo . — M. p . MOI*1

8 . * •
Zioaretieniabrik Goldenes Haus

Köln,  Ehrenstrasse 34
Telefon A . 9068.
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